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BauGB im schnellen Zugriff
Dieser Standardkommentar besticht durch seine Handlichkeit  
und Präzision. Er enthält alle wichtigen Informationen für  
den Rechtsalltag und sagt auch dem eiligen Benutzer klar und  
verständlich, was gilt. Die Schwerpunkte liegen bei den Aus­
führungen zu den Allgemeinen Vorschriften, zum Flächennut­
zungs­ und Bebauungsplan, zur Zulässigkeit von Vorhaben und 
bei den Vorschriften des Besonderen  Städtebaurechts. Die präg­
nante und wissenschaftlich fundierte Kommentierung wertet 
die einschlägige Rechtsprechung und Literatur umfassend 
aus. Behandelt werden auch die Aspekte des Rechtsschutzes.

Stand Mai 2025
Die Neuauflage berücksichtigt im Einzelnen:

	� das Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisie­
rung der Wärmenetze vom 20.12.2023
	� das Gesetz zur Erleichterung der baulichen Anpassung von 

Tierhaltungsanlagen an die Anforderungen des Tierhal­
tungskennzeichnungsgesetzes vom 27.7.2023 
	� das Gesetz zur Änderung des LNG­Beschleunigungsgeset­

zes und zur Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes und 
zur Änderung des BauGB vom 12.7.2023
	� das Gesetz zur Stärkung der Digitalisierung im Bauleitplan­

verfahren und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 
3.7.2023 
	� das Gesetz zur sofortigen Verbesserung der Rahmenbedin­

gungen für die erneuerbaren Energien im Städtebaurecht 
vom 4.1.2023 

Vorteile auf einen Blick

	� mit einer Einführung zur Entwicklung des 
BauGB

	� umfassende Auswertung der aktuellen 
Rechtsprechung und Literatur

	� von Experten aus Wissenschaft und Praxis

Für alle, die sich mit dem BauGB beschäftigen dürfen oder 
müssen, auf der Baustelle, im Homeoffice, in der Amtsstube 
oder im Gerichtssaal, bleibt der BKL ein »muss ich haben«, ein 
Referenzprodukt, der viel gefragte Influencer im bundesdeut-
schen Städtebaurecht.

Prof. Dr. Gerd Hager, in: VBlBW – Verwaltungsblätter für Baden-Württem­
berg 9/2022, zur Vorauflage
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